
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/6/7 1Ob175/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1961

Norm

ABGB §957

ABGB §1041

Rechtssatz

Keine Verp2ichtung des Finanziers eines Autokaufs (der sich das Eigentum an diesem vorbehalten hat) zur Bezahlung

der Garagierungskosten für den Wagen, der nach einer Reparatur durch den Käufer nicht abgeholt und in der (als

Kläger auftretenden) Reparaturwerkstätte stehen geblieben ist.

Entscheidungstexte

1 Ob 175/61

Entscheidungstext OGH 07.06.1961 1 Ob 175/61
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